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an Pressekonferenzen auch der kopfschut-
telnden Öffentlichkeit präsentiert Die Mittel
sind knapp Desto mehr muss der Kampf um
die Militärbudgets gefuhrt werden, aber
geschlossen und nicht indem man sich den
grundsätzlichen Armeegegnern selbst gleich
noch ans Messer liefert

Schon fast an ein Hornberger Schiessen
gemahnt uns das, was sich heute im Bereiche
der Flugzeugbeschaffung abspielt Erstens
gilt es zuhanden verschiedener Parlamentarier

einmal festzustellen, dass das neue Flugzeug

nicht Bestandteil der Armeereform 95 ist
Das neue Kampfflugzeug ist ein ausgewiesener

Erneuerungbedarf im Gesamtsystem
unserer Selbstbehauptung Es lasst sich sowohl
aus der alten als auch aus der neuen
Sicherheitspolitik, sowohl im Rahmen eines traditionellen

einzelstaatlichen als auch eines - wie
auch immer-integrierten Europas rechtfertigen

Mit der Einsatzkonzeption der Armee hat
der F/A-18 schliesslich schon gar nichts zu
tun Der Entscheid steht an, sämtliche Grundlagen

liegen vor, ihn zu fallen ist einzig eine
Frage der personlichen Courage Und ge¬

messen an der Kaufkraft ist es nicht einmal
das teuerste Rüstungsgeschäft aller Zeiten,
wie eine gewisse Presse in unlauterer Absicht,
aber durchaus wirkungsvoll, vollmundig
verkündet

Verantwortung und Rechenschaft

In der Geschichte unseres Wehrwesens gab
es immer wieder hervorragende Fuhrer und
Leitfiguren, welche Kraft persönlicher
Uberzeugung und mit Enthusiasmus die Sache des
Wehrwesens vertreten haben Seitdem die
Schweiz im 16 Jahrhundert aufgehört hat,
sich in fremde Handel einzumischen, hat
ihnen die Geschichte noch jedesmal in ihren
Bemühungen Recht gegeben und die Res
Publica war ihnen spater zu Dank verpflichtet
Obwohl wir heute Persönlichkeiten wie Welti,
Wille, Minger, Guisan, Zublin und Ernst mehr
denn je brauchten, fehlen sie weitgehend
Auch die heutigen Entscheide werden aber
dereinst in der Zukunft wirksam werden, einer
Zukunft von der wir zurzeit genauso viel oder
so wenig wissen, wie das bei unseren Vorfahren

der Fall war Dementsprechend werden

die jetzigen Verantwortungstrager dereinst
vor der Geschichte Rechenschaft ablegen
müssen Jenes Urteil wird allerdings mit
Sicherheit gewichtiger und vernichtender
ausfallen als dasjenige einiger Medienschaffender

und anderer Meinungsmacher, nach
denen man zurzeit offensichtlich seine
Entscheide auszurichten trachtet S3

Das aktuelle Zitat

Das Zusammenleben einer menschlichen
Gemeinschaft kann nicht ausschliesslich nach
betriebswirtschaftlichen Kriterien organisiert werden

Es ist ja gerade ein Merkmal des schweizerischen

demokratischen Selbstverstandnisses,
dass dem Prozess der Entscheidungsfindung
ebensoviel Bedeutung zukommt wie dem Resultat

Bundesrat Kaspar Villiger,
NZZ 24 /25 8 91

Die Katze im Sack oder das trojanische Pferd in der Sicherheitspolitik

Allzu offener Verfassungsartikel für einen Zivildienst
Von Ständerat Dr Willy Loretan, Zofingen

In der Herbstsession des vergangenen Jahres
beschloss der Nationalrat die Änderung von
Artikel 18 Absatz 1 der Bundesverfassung
(«Jeder Schweizer ist wehrpflichtig») wie
folgt «Jeder Schweizer ist wehrpflichtig. Das
Gesetz sieht einen zivilen Ersatzdienst vor »

Diese neue Formulierung fand breite Zustimmung

von rechts bis links Dies mochte
vordergrundig, nach zweimaliger Ablehnung der
Einfuhrung eines Zivildienstes (1977 und
1984), erstaunen Kurz vorher, am 2 Juli 1991,
beschloss das Volk in einer Referendumsabstimmung

die sogenannte Entkriminalisie-
rung der Dienstverweigerer mit ethisch-reli-
gioser Motiviation Wer «ethische Grundwerte»

glaubhaft machen kann, hat neu die
Möglichkeit, anstelle des Militärdienstes eine
Arbeitsleistung im öffentlichen Interesse zu
erbringen Man hatte also, gestutzt auf diese
Reform der Militarstrafgesetzgebung, fur
einige Zeit Erfahrungen sammeln können,
bevor bereits zu einem nächsten Schritt hatte
angesetzt werden müssen

Weshalb die Eile' Im Jahr 1990 lancierte die
CVP eine Volksinitiative «Zivildienst fur die
Gemeinschaft», die Sammelfrist lauft bis zum
28 Februar 1992 Im November 1989 wurde im
Nationalratvon sozialistischer Seite eine
parlamentarische Initiative fur einen «sozialen
Zivildienst» eingereicht Unter dem Druck
dieser Vorstosse arbeitete die zur Vorprüfung
der parlamentarischen Initiative eingesetzte
Nationalratskommission einen eigenen Text
aus, welcher derart offen formuliert ist, dass er
die Zustimmung sowohl der Mehrheit der
Bürgerlichen als auch - selbstredend - der
linken Ratsmitglieder zu finden vermochte
Ein Antrag des freisinnigen Nationalrates Paul
Fah, allermindestens die «freie Wahl»
zwischen Militär- und zivilem Ersatzdienst im
neuen Verfassungstext ausdrucklich auszu-

schliessen, wurde vom Nationalrat relativ
knapp abgelehnt Bei der Behandlung der
Verfassungsvorlage im Standerat habe ich
den Antrag Fah wieder aufgenommen mit der
Begründung, bei der nationalratlichen Vorlage

handle es sich eher um eine Scheinlosung
als um eine echte Losung Jeder kann sich
nämlich unter dem Begriff «ziviler
Ersatzdienst» etwas anderes vorstellen, bis hin zur
Arbeit in einem selbstgewahlten Friedens-
buro1
Das letzte Wort werden Volk und Stande
haben Sie werden einem Verfassungsartikel
wohl kaum zustimmen, der so viel offen lasst

und dem Gesetzgeber fur alle möglichen und
unmöglichen Losungen Tur und Tor öffnet
Das Volk wird keine Katze im Sack kaufen! Ich
habe in der standeratlichen Debatte die Frage
gestellt Wollen wir uns wirklich ein trojanisches

Pferd in unser Wehr- und Gesamtver-
teidigungssystem stellen'
Auch bürgerliche Parlamentarier haben bei
dieser Scheinlösung mitgemacht, die weder
die Voraussetzung fur einen zivilen Ersatzdienst,

noch das Verfahren fur eine Befreiung
vom Militärdienst, geschweige denn die Dauer
eines solchen Dienstes und die Art und Weise,
wie er zu leisten sein wird, definiert Ich konnte
der Vorlage nicht zustimmen, nachdem auch
der Standerat nicht bereit war, den zentralen
Grundsatz «Eine freie Wahl ist ausgeschlossen»

in den neuen Verfassungsartikel einzufügen

Wenn es, wie die Anhänger der
Kurzformulierung vorbrachten, klar sein soll, dass
keine freie Wahl gegeben ist, warum soll es
dann der Verfassungsgesetzgeber nicht
ausdrücklich sagen' Allzu offene
Verfassungsbestimmungen wecken das Misstrauen des
Stimmburgers - zu Recht

Eine Ablehnung dieser Scheinlösung
rechtfertigt sich um so mehr, als mit der sogenannten

Barras-Reform ein erster, richtiger Schritt
gemacht worden ist, und als in den nächsten
Jahren ohnehin verschiedene Modelle fur
einen Gemeinschaftsdienst, wie ihn etwa die
Arbeitsgruppe «Napf», die Schweizerische
Offiziersgesellschaft und die als Postulat
überwiesene Motion von Standerat Rhinow
vorschlagen, vom Bundesrat zu prüfen sein
werden Wenn schon neue Losungen, dann
solche, welche weitblickend und in der
Ausgestaltung klar und durchsichtig sind Das ist
die von den Raten nunmehr beschlossene
neue Verfassungsbestimmung nicht Sie
muss abgelehnt werden. H
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